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Gemeinde Heidenrod

Tagesordnung

Sitzung des Gemeindevorstandes

Sitzungstermin: Montag, 21.03.2022, 14:00 Uhr

Raum, Ort: „Bornbachhalle", Heidenrod-Laufenselden

Tagesordnung I

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschluss-
fähigkeit

2 Mitteilungen
2.1 Verschiedenes XII/023

3 Niederschriften der Ortsbeiräte
3.1 Huppert vom 04.03.2022 XII/022

4 Abweichung von § 54 HBO Umbau Scheune 4 WE, OT 
Zorn

XII/018

5 BV Horst Hilge, Egenroth, Flur 14, Flst. 81 XII/017

Tagesordnung II

6 Persönliche und personelle Angelegenheiten

7 Bildung eines Arbeitskreises "Ortsbeiräte" XII/016

8 Eigenanteil des Kreises und der Kommunen am Regio-
nalmanagement für die Förderperiode 2023 - 2027

XII/019

9 Forsteinrichtungswerk Heidenrod
hier: Auftragserteilung nach erfolgter Ausschreibung

XII/020
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Gemeinde Heidenrod

An die Mitglieder
des Gemeindevorstandes

Einladung

Ich lade Sie zu einer Sitzung des Gemeindevorstandes ein.

Sitzungstermin: Montag, 21.03.2022, 14:00 Uhr

Ort, Raum: „Bornbachhalle", Heidenrod-Laufenselden

Tagesordnung I

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-
keit

2 Mitteilungen
2.1 Verschiedenes XII/023

3 Niederschriften der Ortsbeiräte
3.1 Huppert vom 04.03.2022 XII/022

4 Abweichung von § 54 HBO Umbau Scheune 4 WE, OT Zorn XII/018

5 BV Horst Hilge, Egenroth, Flur 14, Flst. 81 XII/017

Tagesordnung II

6 Persönliche und personelle Angelegenheiten

7 Bildung eines Arbeitskreises "Ortsbeiräte" XII/016

8 Eigenanteil des Kreises und der Kommunen am Regional-
management für die Förderperiode 2023 - 2027

XII/019

9 Forsteinrichtungswerk Heidenrod
hier: Auftragserteilung nach erfolgter Ausschreibung

XII/020

Mit freundlichen Grüßen

Diefenbach, Volker
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Gemeinde Heidenrod

An die Mitglieder
des Gemeindevorstandes

Einladung

Ich lade Sie zu einer Sitzung des Gemeindevorstandes ein.

Sitzungstermin: Montag, 21.03.2022, 14:00 Uhr

Ort, Raum: „Bornbachhalle", Heidenrod-Laufenselden

Mit freundlichen Grüßen

Diefenbach, Volker
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XII/023
Informationsvorlage (nö)
nichtöffentlich

Verschiedenes

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

17.03.2022

Verantwortlich:

Kaiser, Tanja
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 21.03.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Bürgermeister Diefenbach informiert den Gemeindevorstand über folgende Themen:

II. Begründung/Sachverhalt

III. Finanzielle Auswirkungen

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Scan_2022-03-17-165200412

2 Einladung Jagdgenossenschaft Huppert 2022

3 Übersicht Heidenroder Jagden_Heidenroder Durchschnitt 01.04.2021



Elniadung zur Ortsbeiratsitzung Algenroth

am 30.03.2022 urn 19:00 Uhr irn Backes

Eröffnung, BegrUI3ung und Feststeflung der Beschlussfdhigkeit

TOP1

Bericht der Orstvorsteherin

TOP2

Verkauf der alten Feuerwehrgarcige in Algenroth - Sachstond

TOP3

Wosserversorgung Algenroth

TOP4

Verwendung und Beschlussfassung iJber den ,,verlorenen Zuschuss in 2022"

TOP5

Verschiedenes

Marion Schmidt, Ortsvorsteherin



Elniadung zur äffentichen Sitzung des Ortsbeirates Zorn

Der Ortsbeirat Zorn !ädt zu seiner öffentlichen Sitzung am 01.04.2022 urn 19.30 Uhr ins

Dorfgemeinschaftshaus Zorn em.

Tagesordnungspunkte:

1.RUckschau 2021

2.Sauberes Dorf

3.Sachstand Mehrgenerationenplatz

4.lnfo AG Mähwerk

5.Geburtstagspräsente für Zorner Senior*innen

6.Anstehende öffentliche Veranstaltungen

7. Sonstiges

Der Ortsbeirat Zorn freut sich über rege Beteiligung unter Einhaltung der gültigen

Hygienebestimmungen



RQcktrittserklarung Ortsbeirat Huppert, Text für TIP

Liebe Hupperterinnen, liebe Hupperter,

der Ortsbeirat Huppert hat einstimmig beschlossen, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten.
Diese Entscheidung haben wir uns nicht Ieicht gemacht.

Nachdem es seit dem Sommer 2021 immer wieder zu Vorwürfen kam, dass die Mitglieder des
Ortsbeirates das Ehrenamt ,,nicht so ausUben, wie es die Hupperter*innen gewohnt sind" und
es zudem zu personlichen verbalen Angriffen auf einzelne Mitglieder kam, hat sich unsere
Entscheidung zum Rücktritt nach SchlieBung der Ortsbeiratssitzung am 04.03.2022 gefestigt.

Unser Dank richtet sich an die Burger*innen, die uns Zuspruch entgegengebracht, mit unserer
Arbeit zufrieden waren und uns immer wieder Mut gemacht haben.

Alle Aufgaben, die bislang die Mitglieder des Ortsbeirates erledigt haben, werden ab sofort
von der Gemeinde übernommen. Bitte wenden Sie sich mit Anliegen dorthin (Telefon: 06120

/ 79 -0, Email :info@heidenrod.de).

Eingehende [mails an den Ortsbeirat Huppert (ortsbeirat-huppert@t-online.de) werden ab
sofort nicht mehr bearbeitet, die Ihnen bekannten Telefonnummern und sonstigen Kontakte
sind ebenfalls ab sofort privat. Der Briefkasten des Ortsbeirats an der Limeshalle wird nicht
mehr geleert. Bitte wenden Sie sich mit lhren Anliegen immer unmittelbar an die Gemeinde
l-leiden rod.

Nlach Auskunft der Gemeinde Heidenrod wird es in Huppert für die nächsten vieriahre keinen
Ortsbeirat geben, da sich seinerzeit lediglich fünf Kandidaten zur Wahi gestelit hatten und
somit em ,,Nachrücken", also die Neubesetzung der Ehrenämter, nicht moglich ist. [me

vorzeitige Nieuwahl ist nicht vorgesehen.

Wir wünschen lhnen alles Gute, bleiben Sie gesund.

Herzliche GrüBe

Thorsten Hoppmann Samater Liban Barbara Hoppmann -Hill Andreas Stini Oliver Thiel



Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Heidenrod 
 

Versammlung der Jagdgenossenschaft  

                                  Huppert 

 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod gibt gemäß § 14 der Jagdgenossen-
schaftssatzung hiermit öffentlich bekannt: 
 

Am Freitag den 01. April 2022 findet um 19.30 Uhr in der Limeshalle im Ortsteil Huppert 

eine Versammlung der Jagdgenossenschaft des Jagdbezirkes Huppert statt, zu der hiermit 
eingeladen wird.  

 

Tagesordnung: 

 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher 

 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

2. Bericht des Jagdvorstehers 
 
3. Bericht des Kassierers 

 
4. Bericht der Kassenprüfer 

 
5. Entlastung des Vorstandes 

 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung und Verwendung des 

Jagdpachterlöses aus dem Jagdjahr 2021/2022 
 

7. Neuwahl der Kassenprüfer 
 

8. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Jagdausübungsrechts ab 
dem 01. April 2023 
hier: Verlängerung des bestehenden Jagdpachtverhältnisses 
 

9. Beratung und Beschlussfassung über eine Neufassung der Satzung der Jagdgenos-
senschaft 

 
10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung von Guthaben der Jagdge-

nossenschaft 
 

11. Verschiedenes 
 
Jagdgenosse ist jeder Eigentümer von bejagbaren Grundstücken des Jagdbezirkes Huppert. 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Flächenänderungen zum Jagdkataster zeitnah dem 
Jagdvorstand zur Fortschreibung des Jagdkatasters anzuzeigen sind. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation Corona sind die allgemein gültigen Hygienevorschriften zu 
beachten. Beim Betreten und Verlassen der Limeshalle ist eine FFP2 Maske oder eine me-
dizinische Mund-Nase-Maske zu tragen! 
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch schriftliche Vollmacht vom Ehegatten 
oder volljährigem Verwandten ersten Grades oder einem anderem Jagdgenossen vertreten 
lassen.  



Jagdgenossen, die einer Risikogruppe zuzuordnen sind wird anheimgestellt davon Ge-
brauch zu machen. Anträge auf Auszahlung des Jagdpachtanteiles können schriftlich ge-
stellt werden, dazu ist keine Anwesenheit an der Versammlung erforderlich.   
 
Auf das traditionelle „Jagdessen“ wird aufgrund der zurzeit bestehenden Beschränkungen 
verzichtet. 
 
Heidenrod, den 11. März 2022  
gez. (Edgar Lang)  
Jagdvorsteher  



Übersicht Heidenroder Jagden / Heidenroder Durchschnitt Stand: 01.04.2022

Formelfeld, nicht beschriften!

gesamt je ha gesamt je ha gesamt je ha

Dickschied / Geroldstein Zügel/Herden 556,06 262,25 18.050,00 € 32,46 € 0,00 € 0,00 € 18.050,00 € 32,46 € 2031 1 0

Egenroth Jaecker 440,58 250,00 11.000,00 € 24,97 € 0,00 € 0,00 € 11.000,00 € 24,97 € 2031 1 0

EJB Geroldstein (Angliederung) unverpachtet 99,55 88,07

EJB Grauer Kopf unverpachtet 97,38 97,38

Grebenroth / Martenroth Schmidt, Ritterskamp 453,32 272,24 11.600,00 € 25,59 € 0,00 € 0,00 € 11.600,00 € 25,59 € 2027 1 0

Hilgenroth Stutzmann 304,42 186,00 12.200,00 € 40,08 € 0,00 € 0,00 € 12.200,00 € 40,08 € 2032 1 0

Huppert Krenzer, Krenzer 271,49 99,71 5.565,55 € 20,50 € 612,22 € 6,14 € 6.177,76 € 22,76 € 2023 0 0

Kemel Krahner 650,94 391,00 15.500,00 € 23,81 € 0,00 € 0,00 € 15.500,00 € 23,81 € 2023 1 0

Langschied Eiloff 474,97 229,42 13.000,00 € 27,37 € 0,00 € 0,00 € 13.000,00 € 27,37 € 2030 1 0

Laufenselden I Schäfer, Winkhaus 655,12 430,00 15.500,00 € 23,66 € 0,00 € 0,00 € 15.500,00 € 23,66 € 2022 1 0

Laufenselden II Seyberth 476,14 252,62 14.000,00 € 29,40 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 29,40 € 2031 1 0

Laufenselden III Will 457,90 292,09 11.000,00 € 24,02 € 0,00 € 0,00 € 11.000,00 € 24,02 € 2031 1 0

Mappershain Edelmann 334,66 205,22 7.719,92 € 23,07 € 1.260,05 € 6,14 € 8.979,97 € 26,83 € 2025 0 0

Nauroth Willebrand, Vergin 472,08 306,03 12.500,00 € 26,48 € 1.879,02 € 6,14 € 14.379,02 € 30,46 € 2023 0 0

Niedermeilingen Dr. Keck 475,71 245,20 9.345,39 € 19,65 € 1.505,53 € 6,14 € 10.850,92 € 22,81 € 2024 0 0

Obermeilingen / Algenroth Richter, Hartmann, Kunz 349,64 137,00 6.600,00 € 18,88 € 0,00 € 0,00 € 6.600,00 € 18,88 € 2030 1 0

Springen Nord Ewald 355,23 203,11 9.500,00 € 26,74 € 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € 26,74 € 2028 1 0

Springen Süd Essing 391,36 275,74 10.200,00 € 26,06 € 0,00 € 0,00 € 10.200,00 € 26,06 € 2028 1 0

Watzelhain Brandl, Prange 379,00 212,43 8.700,00 € 22,96 € 1.304,32 € 6,14 € 10.004,32 € 26,40 € 2025 0 0

Wisper (Angliederung) EJB Land 17,88 0,00 473,81 € 26,50 € 0,00 € 0,00 € 473,81 € 26,50 € 0

Zorn Stephan 549,56 314,62 14.000,00 € 25,47 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 € 25,47 € 2026 1 0

Gesamt: 8.262,99 4750,13 13 0

davon verpachtet 8.066,06 4564,68 213.015,80 € 25,78 €

13.4.2.0.Übersicht Heidenroder Jagden_Heidenroder Durchschnitt 01.04.2021 Verträge insgesamt:

Heidenrod, den 04.03.2022   
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XII/022
Informationsvorlage (nö)
nichtöffentlich

Huppert vom 04.03.2022

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

17.03.2022

Verantwortlich:

Götzmann, Tanja
Aktenzeichen

01.1.10.0

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 21.03.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand nimmt die Niederschrift des Ortsbeirats Huppert vom 
04.03.2022 zur Kenntnis.

II. Begründung/Sachverhalt

III. Finanzielle Auswirkungen

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 2022-03-04 Niederschrift
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XII/018
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Abweichung von § 54 HBO Umbau Scheune 4 WE, OT 
Zorn

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

14.03.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 21.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
1.) Der Gemeindevorstand nimmt den Antrag entsprechend § 73 (1) HBO (Ab-

weichungen) von § 54 (1 und 3) HBO (Barrierefreies Bauen) zum Umbau ei-
ner Scheune und Lagergebäude zu Wohngebäude mit 4 Wohneinheiten auf 
dem Grundstück Flur 3, Flst. 50, Nassauer Straße 30, in der Gemarkung 
Zorn, von Herrn Florian Crecelius, Bahnhofplatz 2, 55116 Mainz, zur Kennt-
nis.

2.)  Der Gemeindevorstand stellt fest, dass das Vorhaben nach § 34 BauGB zu 
beurteilen ist.    

3.)  Der Gemeindevorstand stellt weiterhin fest, dass gemäß vorliegender Pla-
nung zum Umbau einer Scheune und Lagergebäude zu Wohngebäude mit 4 
Wohneinheiten unter Beachtung des § 54 HBO (Barrierefreies Bauen) nicht 
Rechnung getragen wird. Demzufolge ist hier eine Abweichung nach § 73 (1) 
HBO erforderlich.  

4.)  Der Gemeindevorstand erteilt zu dem geplanten Bauvorhaben „Umbau einer 
Scheune und Lagergebäude zu Wohngebäude mit 4 Wohneinheiten“ das 
gemeindliche Einvernehmen und stimmt der Abweichung hinsichtlich von § 54 
HBO (Barrierefreies Bauen) nach § 73 (1) HBO zu.

II Begründung/Sachverhalt
Die Untere Bauaufsichtsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises hat die Gemeinde 
Heidenrod mit Schreiben vom 07.03.2022, eingegangen am 10.03.2022, aufgefordert 
eine Stellungnahme abzugeben und das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvor-
haben von Herrn Florian Crecelius, wohnhaft Bahnhofsplatz 2, 55116 Mainz, zu ertei-
len.

Der Antragsteller beabsichtigt auf dem Grundstück, Flur 3, Flst.50, die bestehende 
Scheune und das Lagergebäude zu einem Wohngebäude mit 4 Wohneinheiten um-
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zubauen. 

Als Begründung wird ausgeführt, dass die Möglichkeit der Erstellung einer barriere-
freien Wohnung durch den Planer intensiv geprüft wurde. Folgende Punkte führten 
bei dieser Maßnahme jedoch zum wirtschaftlichen bzw. unverhältnismäßigen Aus-
schluss. Die Erdgeschossflächen sind zum einen nur mit erhöhtem Aufwand zu be-
lichten und werden zum anderen als Stellplätze benötigt. Die Gebäude sind zu drei-
viertel der Außenflächen auf Grenze bebaut und es sind somit nach Brandschutzauf-
lagen keine Belichtungen oder Zugänge möglich. Das Gelände ist im gesamten zur 
Nordöstlicher Seite hin ansteigend und die umliegende Topographie macht einen 
ebenerdigen Eingang zu verhältnismäßigen Kosten unmöglich. 
  
Gemäß vorgelegten Stellplatzplan sind ausreichende Stellplätze vorhanden. (1,5 
Stellplätze je Wohneinheit. 4 Wohneinheiten gleich 6 Stellplätze)  
 
Wie aus den Antragsunterlagen weiter hervorgeht, ist hier eine Abweichung von den 
Vorschriften nach § 73 (1) HBO hinsichtlich § 54 (1) HBO (Barrierefreies Bauen) er-
forderlich. Dieser § sagt aus, dass in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen min-
destens 20 Prozent der Wohnungen barrierefrei erreichbar und zugänglich sein 
müssen, höchstens jedoch 20 Wohnungen. In diesen Wohnungen müssen die 
Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder die Kochni-
sche barrierefrei zugänglich sein.  

Nach Feststellung der Verwaltung liegt das betreffende Grundstück im alten Ortskern 
und ist nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

Die verkehrstechnische Erschließung sowie die Ver.- und Entsorgung des Grund-
stückes ist über die L 3031 Nassauer Straße vorzunehmen und sichergestellt.   

Nach den bauplanungsrechtlichen Vorschriften nach § 73 (1) HBO kann einer Ab-
weichung von § 54 HBO zugestimmt werden. 

Die Abweichung ist städtebaulich vertretbar und unter Würdigung nachbarschaftli-
cher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar. 

Verwaltungsseitig bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das Vorhaben und 
die Abweichung. 

III Finanzielle Auswirkungen
keine

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 10.0.1 Abweichung Barrierefreies Bauen Crecelius Zorn Anlage
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XII/017
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

BV Horst Hilge, Egenroth, Flur 14, Flst. 81

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

14.03.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 21.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
1. Der Gemeindevorstand nimmt die Bauvoranfrage bezüglich eines Wohn-

hauses mit 1 bzw. 2 Wohneinheiten von Herrn Horst Hilge betreffend das 
Grundstück Flur 14, Flst. 81, „Grebenrother Weg“, bei der zuständigen 
Unteren Bauaufsichtsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises zur Kennt-
nis.

2. Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis, dass das betreffende Grund-
stück im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Heidenrod 
als im Außenbereich liegt und die Erschließung nicht gesichert ist.

3. Der Gemeindevorstand nimmt auch zur Kenntnis, dass bereits im Jahr 
2003 einer Bauvoranfrage, BV- 4126/03, die Gemeinde das gemeindliche 
Einvernehmen unter Beurteilung des Bauvorhabens nach § 34 BauGB er-
teilt hat.

4. Der Gemeindevorstand stellt zu dieser Bauvoranfrage das gemeindliche 
Einvernehmen unter folgenden Voraussetzungen in Aussicht:  

a. ) Zur Sicherstellung der Erschließung im Sinne des BauGB´s ist der 
  Abschluss eines Erschließungsvertrages zwischen den künftigen 
  Bauherren und der Gemeinde Heidenrod über die Verkehrs- und 
  Versorgungstechnische Erschließung für Kanal und Wasser unum-
  gänglich.

b. ) Die verkehrstechnische Erschließung ist über den Gemeindeweg 
Flur

  15, Flst. 42/4, „Grebenrother Weg“ sicherzustellen.

c. ) Die Entsorgung ist über den südlich gelegenen Gemeindeweg Flur 
14, Flst. 94, „Kirchweg“, sicherzustellen.

d. ) Die Versorgung mit Wasser ist über den Gemeindeweg „Grebenro-
ther

     Weg“, sicherzustellen. 
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II Begründung/Sachverhalt
Mit Schreiben vom 02. März 2022, eingegangen am 07. März 2022 teilt die Untere 
Bauaufsichtsbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises mit, dass der Antragsteller Herr 
Horst Hilge eine Bauvoranfrage zur Klärung der grundsätzlichen Bebaubarkeit des 
Grundstücks Gemarkung Egenroth, Flur 14, Flurstück 81 gestellt haben. Die Untere 
Bauaufsichtsbehörde bittet die Gemeinde das notwendige Einvernehmen herzustel-
len und eine Stellungnahme zu erarbeiten. 

Die Bauvoranfrage richtet sich zur künftigen Bebaubarkeit des Grundstückes mit ei-
nem Wohnhaus für 1 bzw. 2 Wohneinheiten. Das Grundstück liegt im gültigen 
Flächennutzungsplan im Außenbereich. Die Erschließung gemäß BauGB ist derzeit 
nicht sichergestellt. 

Die Gemeinde hat aber bereits im Jahr 2003 einer Bauvoranfrage (BV 4126/03) das 
Einvernehmen nach § 34 BauGB in Aussicht gestellt. 
 
Betrachtet man das Nachbargrundstück Flur 14, Flst. 82/1 wurde in Vergangenheit 
auch einer Bebauung mit einem Wohnhaus und Garage das Einvernehmen erteilt. 

Aus diesem Grunde könnte hier der § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) Anwendung finden. 

Da die beiden Grundstücke Flst. 81 und 82/1 außerhalb des alten Ortskerns liegen, 
passt sich die Bauweise und die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung, hier Flst. 82/1, ein und die Erschließung ist über 
einen noch abzuschließenden Erschließungsvertrag sicherzustellen. 

Durch dises Bauvorhabens wird das allgemeine Ortsbild nicht beeinträchtigt, sodass 
verwaltungsseitig keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Realisierung des Bau-
vorhabens unter vorgenannter Voraussetzungen bestehen. 

III Finanzielle Auswirkungen
keine

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 10.0.1 BV Egenroth, Hilge Anlage
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Gemarkung: Egenroth Regierungsbezirk: Darmstadt

auszug aus aem
Liegenschaftskataster
Liegenschaftskarte 1: 500
Hessen
Erstellt am 15.12.2021
Antrag; 201057261.1
AZ: 589204
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Vervielfältigung nur erlaubt, soweit die Vervielfältigungsstücke demselben Nutzungszweck wie die Originalausgaben dienen.
§18 Abs. 2 des Hessischen Vermessungs- und GeoinIormationsgesetzes vom 6. September 2007 (GVBI. I S. 548), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 23. Jüni 2020 (GVBI. S. 430)
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XII/016
Beschlussvorlage
öffentlich

Bildung eines Arbeitskreises "Ortsbeiräte"

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

08.03.2022

Verantwortlich:

Kürzer, Thomas
Aktenzeichen

01.1.15

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 21.03.2022 N

I Beschlussvorschlag
1. Zur Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 18.02.2022, 

TOP I.10 wird ein „Arbeitskreis Ortsbeiräte“ (AK OBR) unter dem Vorsitz des 
Bürgermeisters gebildet.

2. Dem AK OBR sollen angehören:
• neun von den Ortsbeiräten benannte Personen
• je ein Mitglied der Fraktionen der Gemeindevertretung
• zwei Mitglieder des Gemeindevorstandes 
• der Bürgermeister als Vorsitzender
• ein Mitglied der Verwaltung als Schriftführer

3. Der Gemeindevorstand wird im AK OBR von den Beigeordneten
• …………………..
• …………………..
vertreten.

4. Als Schriftführer/in wird benannt: ……………………………

II Begründung/Sachverhalt
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 18.02.2022 gebeten den AK OBR 
neu zu bilden. In dem AK OBR soll unter anderem die Überprüfung des verlorenen 
Zuschusses im Sinne von § 2 Abs. 6 Ziffer 3 der Geschäftsordnung für die Orts-
beiräte vorgenommen werden.
Die Verwaltung soll ergänzend die Möglichkeiten einer Entschädigungssatzung prü-
fen.

Zum „verlorenen Zuschuss gibt es einen konkreten Vorschlag der FWH-Fraktion als 
Beratungsgrundlage. 
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Die „Möglichkeiten einer Entschädigungssatzung“ zu prüfen ist hingegen eher ab-
strakt und bedarf zur Umsetzung der Konkretisierung des Prüfauftrages durch den 
AK OBR.

III Finanzielle Auswirkungen
Können im Voraus nicht beziffert werden.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
Keine
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XII/019
Beschlussvorlage
öffentlich

Eigenanteil des Kreises und der Kommunen am 
Regionalmanagement für die Förderperiode 2023 - 
2027

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

16.03.2022

Verantwortlich:

Kürzer, Thomas
Aktenzeichen

15.3.1.2023 2027

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 28.03.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod begrüßt die Bewerbung des Ver-
eins Regionalentwicklung Taunus e.V. als LEADER-Förderregion für die Förderperi-
ode 2023 – 2027. Der Gemeindevorstand bekundet seine Bereitschaft auch weiterhin 
bis zwei Jahre nach dem Ende der Förderperiode (2029) durch seinen Mitgliedsbei-
trag im Verein Regionalentwicklung Taunus e.V. zur Finanzierung der notwendigen 
Eigenmittel beizutragen.

II. Begründung/Sachverhalt
In der letzten Förderperiode 2014 – 2022 wurden Gesamtinvestitionen von fast 
7,5 Mio. € getätigt. Die Region hat rund 2,1 Mio. € Fördermittel erhalten, mit denen 
37 Projekte unterstützt werden konnten. Dies trägt zur Aufwertung der Region und 
Verbesserung der Lebensbedingungen in der Region bei. Wir möchten die Erfolgs-
geschichte der LEADER-Region Taunus fortsetzen und unterstützen deshalb die er-
neute Bewerbung als LEADER-Förderregion. 

III. Finanzielle Auswirkungen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 2.975 € p.a. Die Mittel stehen bei Haushaltsstelle
15.03.01.686006 zur Verfügung.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
Keine
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XII/020
Beschlussvorlage
öffentlich

Forsteinrichtungswerk Heidenrod
hier: Auftragserteilung nach erfolgter Ausschreibung

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

16.03.2022

Verantwortlich:

Kürzer, Thomas
Aktenzeichen

13.3.1.10.2022

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 28.03.2022 N

I. Beschlussvorschlag
1. Die Firma Center-Forst-GmbH, Burg 1, 36341 Lauterbach, erhält den Auftrag zur
    Erstellung eines Forsteinrichtungswerkes (mittelfristige Planung) für den 
    Gemeindewald Heidenrod zur Auftragssumme in Höhe von (brutto) 137.296,25 €.

2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, nach Aufklärungsgesprächen mit der Firma 
    Center-Forst die Optional-Positionen:

 Kontrollstichprobenverfahren,
 Biotopbaumerfassung und Rücke-Gassen-Dokumentation gemäß FSC Vor-

gabe sowie eine 
 Gutachtliche Einschätzung der Verbiss- und Schälschadensituation

    Im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel zu vergeben.

II. Begründung/Sachverhalt
Das laufende Forsteinrichtungswerk endet 2021 und hätte bereits fortgeschrieben 
werden müssen. Wegen der katastrophalen Auswirkungen der letzten drei Trocken- 
/Hitzejahre haben wir uns entschlossen die Neueinrichtung frühestens zu beginnen, 
wenn ein abgeschlossener Sachstand erkennbar ist.
 
Daher wurde über die Zentrale Vergabestelle (ZVS) die Leistung ausgeschrieben.
Es sind zwei Angebote eingegangen 

• Firma Atalay
• Firma Center Forst

Beide Bieter haben mit dem Angebot die geforderten Eignungsnachweise (mind. 1 
Referenz und Nachweis Forstsachverständiger Hessen) nicht vorgelegt.
 
Diese Nachweise liegen der ZVS allerdings vom Bieter Center Forst trotzdem vor, da 
dieser sich aktuell an dem Vergabe-Verfahren der Stadt Lorch beteiligt hat und hier-
für diese Nachweise ebenfalls aktuell vorzulegen waren. Daher ist eine Nachforde-
rung dieser beiden Eignungsnachweise von Center Forst nicht erforderlich. 
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Die Angebote wurden fachlich und rechnerisch geprüft,
Beide Bieter sind qualifiziert und zuzulassen, es gab keine Nachforderungen oder 
notwendige Aufklärungen.

Nach den gewählten Kriterien (günstigster Preis) für die Vergabe ist der Bieter Cen-
ter Forst zur Auftragssumme in Höhe von 137.296,25 € auszuwählen.

Da der Bieter Atalay liegt preislich mit einer Auftragssumme (brutto) in Höhe von 
159.229,00 € auf Rang 2 lag wurde auf eine Nachforderung der fehlenden Eignungs-
nachweise verzichtet.

III. Finanzielle Auswirkungen
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2022 unter Haushalts-
stelle 13.05.01-2140-842853 in Höhe von 250.000 € zur Verfügung.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 09_331_Vergabevermerk_Entscheidung_Zuschlag
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Vergabestelle 

Vergabevermerk - Entscheidung über den Zuschlag 

Vergabenummer 

Datum 

Bearbeiter / Tel. 

Az  

fachlich zuständig 

federführend zuständig 

Maßnahme 

Leistung 

  Der Gesamtauftrag   Der Auftrag für Los(e) 
soll der Firma 

  auf das Hauptangebot Nr.  vom  __________   auf das Nebenangebot Nr. vom 

erteilt werden.  

Ausschlaggebend für den Vorschlag   ist der Preis.   sind die nachstehenden Kriterien: 
Begründung zum Vergabevorschlag, wenn für den Vergabevorschlag nicht der Preis sondern andere Kriterien maßgebend sind. 

Eignung des Bieters, Nachweise nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

Die Eignung des Bieters wird bestätigt.   Der Bieter ist bevorzugter Bewerber (vgl. Anlage). 
  Die geforderten Nachweise zur Eignung liegen vor. 

  Auf die Vorlage folgender Nachweise       

wurde verzichtet, weil 

Auftragssumme / Wertungssumme 

Angebotssumme (geprüft) netto € Auftragssumme (Übertrag) € 

Preisnachlass v. H. € € 
Angebotssumme netto incl. 
Preisnachlass € € 

Umsatzsteuer v.H. € weitere Kosten (z.B. Instandhal-
tung, Betriebskosten, etc.) € 

Auftragssumme € Wertungssumme € 

veranschlagte Auftragssumme € für Auftrag verfügbar € 

Ablauf der  Bindefrist 

Information gemäß § 134 GWB: Art der Absendung 
per Post 

am: per Fax 
per E-Mail 

(siehe Richtlinie zum Formblatt 334) frühester Termin der Auftragserteilung am: 

Vergabevorschlag Anlage:   Wertungsübersicht 321 

erstellt / fachlich zuständig  einverstanden (mit den ersichtlichen Änderungen) 

federführend zuständig  nicht einverstanden 

Haushalt/Kosten Behördenleitung 

Herr Diefenbach

137.296,25

137.296,25

21.921,25

2

Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod

178.500,00 250.000,00

0,00

13.3.1.10 FE22

115.375,00

ZVS Frau Claus

115.375,00

Claus, +49 6124-510117

06.03.2022

Center-Forst-GmbH, Burg 1, 36341, Lauterbach

14.04.2022

Erstellen eines Forsteinrichtungswerks (mittelfristige Planung) für den Gemeindewald Heidenrod

22-031

11.03.2022

0,00

Forsteinrichtungswerk Gemeindewald Heidenrod

137.296,25

19,00

ZVS, Frau Claus, 11.03.2022
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